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 Veröffentlicht am 20.05.1953

Norm

ZPO §17 B

Rechtssatz

Der Hauptmieter einer Wohnung, dem noch nicht die ganze Wohnung zur Benützung übergeben worden ist, hat ein

rechtliches Interesse an dem Obsiegen der Hauseigentümerin in einem gegen einen dritten titellosen Benützer dieser

Wohnung geführten Räumungsprozeß.
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